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RS OGH 2008/1/22 4Ob230/07p
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.01.2008

Norm

BAO §48a Abs3

Rechtssatz

Als „der Ö4entlichkeit bekannt" werden Umstände und Verhältnisse angesehen, die einem individuell nicht

umgrenzten (nicht geschlossenen oder schließbaren) Personenkreis bereits zugänglich sind. Es genügt die

Wahrnehmbarkeit, eine tatsächliche Wahrnehmung ist nicht erforderlich.

Entscheidungstexte

4 Ob 230/07p

Entscheidungstext OGH 22.01.2008 4 Ob 230/07p

Bem: So bereits 4 Ob 206/01z. (T1)
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